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ANTIBIOTIKA-VERBRAUCHSMENGENERFASSUNG 

EINFÜHRUNG 

Der Bundestag hat am Donnerstag, 13. November 2025, den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung „zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes und des Apothekengesetzes“ 

angenommen (https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw46-de-

tierarzneimittelgesetz-1123194). 

Darin sind folgende Punkte enthalten: 

1. Die Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung bei Hunden und Katzen wird auf 2029 

verschoben. Es müssen also im Januar 2026 keine Antibiotika für Hunde und Katzen 

an HIT gemeldet werden. 

2. Die Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung bei Pferden (inkl. Nicht-Schlachttiere), 

Gänsen, Enten, Schafen, Ziegen, zur Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen 

und Fischen der Arten Atlantischer Lachs, Regenbogenforelle, Goldbrasse, 

Wolfsbarsch und Karpfen erfolgt ab 2026 wie geplant. Beachten Sie bitte die 

Ausführungen weiter unten. 

Bitte beachten Sie: Dies gilt bei Pferden auch bei Nicht-Schlachttieren. 

Es ist also egal, ob im Pferdepass die Schlachtung ausgeschlossen ist oder nicht! 

3. Für die Tierarten bei 1. und 2. entfällt der Zwang, Behandlungstage und Tierzahl 

anzugeben. 

Für diese Tierarten Folgende Angaben müssen laut § 61a Absatz 2 GE gemeldet 

werden: 

o UPD-Package Identifier (UPD-PI) - (Nr. 4, Anhang II, VO (EU) 2022/209): 

Alternativ kann die Packungs-ID übermittelt werden (nachträgliche 

Konvertierung zum UPD-PI) 

o Zulassungsnummer - (Nr. 5, Anhang II, VO (EU) 2022/209): Bezugsnummer 

der nationalen Arzneimitteldatenbank 

o Arzneimittelbezeichnung - (Nr. 6, Anhang II, VO (EU) 2022/209): Name des 

Arzneimittels 
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o Packungsgröße - (Nr. 9, Anhang II, VO (EU) 2022/209): größtenteils 

automatisiert, kann aus der Packungsidentifikation (Packungs-ID o. UPD-PI) 

abgeleitet werden 

o Name der Tierärztin oder des Tierarztes bzw. der Tierarztpraxis: 

Entsprechend der Stammdaten zur Betriebsnummer, die zur Anmeldung in HI-

Tier erforderlich ist 

o Insgesamt angewendete, abgegebene oder verschriebene (zur Einlösung i. d. 

Apotheke) Menge des Arzneimittels: Eintrag erfolgt mit Auswahl der 

dazugehörigen Einheit 

o Tierart des oder der behandelten Tiere.  

4. Der Export an HIT wird ab 2026 für alle Tierarten von halbjährlich auf jährlich 

umgestellt. 

Alle Antibiotikameldungen aus dem Jahr 2026 müssen also bis 14.01.2027 an HIT 

exportiert werden. 

Wir empfehlen Ihnen aber dennoch, in kürzerem Abstand (täglich, wöchentlich) zu 

exportieren. 

Die Meldung an HIT wird Pegasus für Sie relativ komfortabel erledigen, sofern Sie die 

weiteren Punkte beachten und umsetzen. 

Der Meldevorgang für Pferde, Gänse, Enten, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Fische sowie 

Hunde und Katzen (ab 2029) ist jedoch von HIT noch nicht beschrieben worden und wird 

später per Update nachgereicht. 

PFLEGE / ARZNEIEN: HIT-ANGABEN DIREKT AUS HIT ÜBERNEHMEN 

UPD-Package Identifier und Zulassungsnummer eines Antibiotikums können direkt aus HIT 

übernommen werden. 

Rufen Sie dazu in Pflege / Arzneien die gewünschte Arznei auf oder erfassen Sie eine neue 

Arznei. 

Im Reiter AAB kann dann im Bereich Verbrauchsmengenerfassung Antibiotika rechts nach 

der Bezeichnung oder Zulassungsnummer gesucht werden. 

Bei der ersten Suche wird die Datei von HIT im Hintergrund heruntergeladen. Falls die Datei 

zu alt ist (siehe Stand:), kann durch Klick auf den Refresh-Knopf die Datei aktualisiert 

werden. 
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Klick auf eine Tabellenzeile überträgt die Daten nach links in die einzelnen Felder. 
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ANTIBIOTIKA-VERBRAUCHSMENGENERFASSUNG BEI WEITEREN TIERARTEN 

Ab 1. Januar 2026 müssen alle Antibiotika-Verwendungen bei folgenden Tierarten an HIT 

gemeldet werden: 

• Pferde (inkl. Nicht-Schlachttiere) 

• Gänse 

• Enten 

• Schafe 

• Ziegen 

• zur Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen 

• Fische der Arten Atlantischer Lachs, Regenbogenforelle, Goldbrasse, Wolfsbarsch und 

Karpfen 

Der Export an HIT ist vom Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) noch nicht beschrieben worden. 

Diese Funktion wird im 2. Halbjahr 2026 in einem weiteren Update nachgeliefert. 
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TIERARTEN 

Legen Sie in Pflege / Tierarten folgende Tierarten mit Angabe der HIT-Tierart an: 

• Pferd 

• Gans 

• Ente 

• Schaf 

• Ziege 

• Kaninchen 

• Fisch 

• Sonstige ohne HIT-Tierart 

Falls Sie die Tierarten bereits erfasst haben, ergänzen Sie bitte die Tierarten um die 

entsprechenden HIT-Tierarten. 

Das könnte bei Ihnen also beispielsweise so aussehen: 
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FESTE TIERART EINSTELLEN 

Praxen, die nur eine Tierart behandeln (bspw. Pferdepraxis), können diese alternativ in 

Verwaltung / Einstellungen im Reiter Klickfelder als Vorgabe-Tierart eintragen: 

 

Alle Praxen, die mehr als eine der auf Seite 6 aufgelisteten Tierarten behandeln, müssen die 

Tierart entweder für jeden Patienten nachtragen (siehe Seite 8) oder in jeder Behandlung 

eintragen, welche ein Antibiotikum enthält (siehe Seite 9). 
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ARZNEIEN 

Markieren Sie in Pflege / Arzneien im Reiter AAB alle Antibiotika als solche und tragen Sie 

die Daten auf der linken Seite dieses Bildes ein: 

 

Sie können auf der rechten Seite nach Bezeichnung oder Zulassungsnummer suchen und 

dann den Zeilenkopf der passenden Packung anklicken. 

Damit sparen Sie sich das manuelle Heraussuchen und Eintragen. 

Ohne Markierung als Antibiotikum wird es keine Meldung an 

HIT geben können, auch nicht nachträglich. 
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BEHANDLUNGEN 

Bei allen Behandlungen ab dem 1. Januar 2026, welche Antibiotika enthalten, muss die 

Tierart (bzw. ein Betrieb für Rinder, Schweine, Hühner und Puten) in der oberen Tabelle 

angegeben sein:  

 

Falls weder ein Betrieb (für Rinder, Schweine, Hühner und Puten) noch eine Tierart (für alle 

anderen) erfasst ist, kommt beim Speichern eine Warnung: 

 

Wenn Sie jetzt mit Ja fortfahren, kann diese Behandlung NICHT wie gesetzlich 

gefordert gemeldet werden! 

 

Klicken Sie auf Nein und erfassen Sie Betrieb bzw. Tierart. 
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Beachten Sie, daß für Rinder, Schweine, Hühner und Puten in der oberen Tabelle die Tierzahl 

und in der unteren Tabelle die Anzahl der Behandlungstage eingetragen sein müssen. 
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BEHANDLUNGEN 

Bei allen Behandlungen für nicht-lebensmittelliefernde Tiere werden Verschreibungen nur 

noch für abgegebene Arzneien erstellt, die verschreibungspflichtig sind. 

Überprüfen Sie bitte in Pflege / Arzneien Ihre Arzneien, die bei nicht-lebensmittelliefernden 

Tieren abgegeben werden, ob der Haken in der Spalte Verschr.Pflicht richtig gesetzt ist: 

 

Tipp: Doppelklick auf die Überschrift  sortiert die Arzneien so, daß zuerst alle nicht 

angehakten und dann alle angehakten Arzneien angezeigt werden. 


